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Liebe Fußballfreunde,

nach Verabschiedung der „Bundes-Notbremse“ gelten
aufgrund der Inzidenz über 100 weiterhin die enormen 
Einschränkungen im Sport. Lockerungen und eine 
wirkliche nachhaltige Perspektive für den Vereins-
sport sind nicht abzusehen. Ganz zu schweigen 
eine verlässliche Aussage wann der Ball wieder rollen 
kann. Die Sportverbände in Rheinland-Pfalz haben 
die Umsetzung in der 19. Corona-Bekämpfungs-
verordnung des Landes kritisiert (siehe Seite 17/18).

Zumindest bietet die aktuelle Allgemeinverfügung für den Landkreis Bad Kreuz-
nach die Möglichkeit, dass die sportliche Betätigung im Freien in Gruppen 
von max. 5 Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren plus Trainer (mit 
negativem Test) unter Einhaltung des Mindestabstandes gestattet ist.

Am 09.04.2021 hat der erste virtuelle SWFV-Kreistag im Fußballkreis Bad 
Kreuznach stattgefunden. Ein Lob geht an die Organisatoren für den 
reibungslosen Ablauf. SWFV-Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky und sein 
Team wurden in ihren Ämtern bestätigt. Unser Antrag auf Änderung der 
SWFV-Spielordnung wurde fast einstimmig von den Vereinen angenommen
und wird nun dem SWFV-Verbandstag am 03.07.2021 zur weiteren Beschluss-
fassung vorgelegt. Durch die Änderung soll unterbunden werden, dass 
aufnehmende Vereine durch Verträge (auch mit Minijob-Beträgen) die Zahlung 
der in der Spielordnung vorgesehenen Entschädigung in der Wechselperiode 1 
umgangen werden kann (siehe Seite 7 und 11/12). 

Unsere Spieler aber auch unsere Fans sehnen den Zeitpunkt herbei, dass es 
wieder losgehen kann, der wieder rollt, man sich auf dem Sportplatz treffen, bei 
kühlen Getränken und der beliebten Bratwurst sich über die Ereignisse der 
Woche austauschen kann. Um in dieser „Wartezeit“ nicht ganz auf den 
Austausch verzichten zu müssen, versuchen wir mit einer weiteren Online-
Ausgabe den Kontakt zu unseren Mitgliedern, Spielern, Fans, Freunden 
und Partner zu halten. 

Auch für unser gesamtes Umfeld in der Region ist die Situation weiterhin 
schwierig. Wir müssen daher weiter alle zusammenstehen. Wir bitten daher 
unsere Werbepartner nicht zu vergessen und diese bei euren Einkäufen 
sowie Anschaffungen zu unterstützen. Gemeinsam sind wir stark.

Wir wünschen allen viel Spaß bei der Lektüre der neuen Ausgabe.
Bleibt gesund.

Rolf Staab
Vorsitzender









1. Virtueller SWFV-Kreistag –  
Kreisausschuss bestätigt und FCM-Antrag beschlossen 
 

 
Im Kreis Bad Kreuznach fand der erste SWFV-Kreistag am Freitag, den 
09.04.2021 in virtueller Form statt. Das Grußwort sprach SWFV-
Präsident Dr. Hans-Dieter Drewitz, der unter anderem die Kreativität 
der Vereine und des Verbandes mit online-Angeboten sowie das 
Thema „Kinderfußball“ hervorhob und sich für die geleistete Arbeit 
bei den Mitgliedern in den Kreisausschüssen bedankte.  
Thomas Dubravsky wurde erneut zum Kreisvorsitzenden Bad Kreuznach 
gewählt. Die weiteren Mitglieder des Kreisausschusses sind Otfried Seefeldt 
(Stellvertreter), Dany Spindler (Beauftragte für Frauen- und Mädchenfußball), 
Berthold Schick (Vorsitzender des Kreisjugendausschusses), Torsten Bauer 
(Kreisschiedsrichterobmann) sowie Volker Fritz, Udo Marx und Martin Steeg. 

Durch Verträge (auch mit Minijob-Beträgen) kann die Zahlung der in der 
Spielordnung vorgesehenen Entschädigung durch aufnehmende Vereine in der 
Wechselperiode 1 umgangen werden. Um diesen Zustand zu ändern, haben wir 
beim SWFV-Kreistag 2021 wir folgenden Antrag gestellt: 
Der SWFV-Kreistag Bad Kreuznach fordert das Präsidium des SWFV auf, beim DFB 
darauf hinzuwirken, dass die Möglichkeiten geschaffen werden, nachstehende 
Änderung der Spielordnung des SWFV vorzunehmen: In § 9 Nr. 3 der aktuellen 
Spielordnung (Stand 01.01.2021) soll nach Satz 3 der Satz „Unabhängig von der 
Erteilung der sofortigen Spielerlaubnis für den Spieler hat der aufnehmende 
Verein die in § 2a Nr. 4 der Spielordnung vorgesehene Entschädigung an den 
abgebenden Verein bis zum 31.8. zu entrichten.“ eingefügt werden. 
Unser Antrag wurde mit 232:4 Stimmen angenommen und wird nun dem SWFV-
Verbandstag am 03.07.2021 zur weiteren Beschlussfassung vorgelegt. 
 

 









 

 



 
 

 
 

 





    SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach. ● 55590 Meisenheim 

 
Werbepartner (Firmenanschrift oder Stempel einfügen) 
 
 
 
 

          2. April 2021 
SG-Aktuell Werbeanzeige* 
14-15 x jährlich zu den Heimspielen der 1. Mannschaft (250 Exemplare je Ausgabe) 
Verteilung: Auslage in verschiedenen Geschäften in Meisenheim sowie an den Sportplätzen/-
heimen in Meisenheim, Desloch und Lauschied sowie online auf Homepage und Facebook 
� 1/1-Seite     500,00 EUR 
� 1/2-Seite     250,00 EUR 
� 1/3-Seite     175,00 EUR 
� 1/4-Seite     125,00 EUR 

Homepage* 
� Verlinkung Unternehmenslogo    50,00 EUR 

Bandenwerbung (Mietpreise)* 
� Meisenheim 300 cm x 115 cm  250,00 EUR (PVC-Plane weiß) 
� Desloch 300 cm x 75 cm  250,00 EUR (Alu-Dupont weiß) 

Sofern die Werbebanner/ -schilder nicht bereitgestellt werden, können diese über die  
Fa. Weinmann & Klaar zum Preis von jeweils 240,00 EUR zzgl. MwSt. erstellt werden.  
Die Anbringung übernimmt der Verein kostenfrei. 
 
Werbepakete 

x Werbeanzeige SG-Aktuell (Motiv kann jährlich verändert werden) 
x Verlinkung Homepage 
x PVC-Werbebanner Meisenheim / Alu-Werbeschild Desloch 
x 2 Saison-Dauerkarten alle Heimspiele Mannschaften im aktiven Bereich 
x Laufzeit 2 Jahre bis 30.06.2023* 
x bei Laufzeit 5 Jahre bis 30.06.2026* übernimmt Verein die Kosten für die Herstellung einer 

Bandenwerbung (Werbebanner oder Werbeschild) 
 

� Werbepaket 1 (1/1-Seite SG Aktuell) 750,00 EUR � 2 Jahre* � 5 Jahre*  
� Werbepaket 2 (1/2-Seite SG Aktuell) 500,00 EUR � 2 Jahre* � 5 Jahre* 

* Laufzeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Vertragsjahr, wenn nicht vom Verein oder Sponsor  
   mit einer Frist von jeweils drei Monaten zum Ende des betreffenden Vertragsjahres (30.06.) gekündigt wird. 

Preise jeweils für eine Saison (Juli – Juni) sowie zuzüglich gesetzliche MwSt. 
Rechnungsstellung erfolgt zu Beginn der Saison jeweils im Juli.  
 
 
Datum: ………………… Unterschrift Werbepartner: ……………….………………….. 

SG MDJ vertreten durch: 

Vorsitzender 
1. FC Meisenheim e.V. 
Rolf Staab 
Schwalbenweg 2 
55590 Meisenheim 
Telefon (06753) 124460 
staab.rolf@t-online.de  







Sportbünde in RLP kritisieren 19. Corona-Bekämpfungsverordnung 

 
Minimalforderungen der Sportbünde Rheinhessen, Rheinland und Pfalz sowie des LSB RLP 
finden erneut kaum Beachtung / Landesregierung verschärft bundesrechtliche Regelungen 
auf Kosten des Sports.  

Dass die Minimalforderungen des organisierten Sports 
in der 19. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes 
erneut kaum Beachtung finden und die 
Landesregierung bundesrechtliche Regelungen auf 
Kosten des Sports verschärft, sehen der Sportbund 
Rheinhessen, Rheinland und Pfalz sowie der 
Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB) sehr kritisch. 
Die Politik müsse endlich eine Perspektive für den 
Vereinssport liefern, die der Pandemie angemessen ist. 

Vor einer Woche war die Erleichterung in den rheinland-pfälzischen Sportbünden, dass im 
Bundesgesetzgebungsverfahren Verbesserungen für den Sport erzielt werden konnten und 
diese als Grundlage für weitere Öffnung in der 19. Corona-Bekämpfungsverordnung wirken 
könnten, groß. Zumal auch der eindringliche Appell und der offene Brief mit den 
Minimalforderungen des Sports den Weg in die Staatskanzlei und zum 
Gesundheitsministerium – das für die Ausarbeitung der länderspezifischen Corona-
Bekämpfungsverordnung verantwortlich ist – fanden. Leider sind wesentliche Teile der 
Minimalforderungen bei der jetzt veröffentlichten 19. CoBeLVO nicht berücksichtigt worden 
– und dies trotz guter und weitestgehend einvernehmlicher Gespräche und Auffassungen mit 
dem für den Sport zuständigen Innenministerium. Zudem hat die Landesregierung die 
Regelungen der Bundes-Notbremse im Bereich der gedeckten Sportanlagen bei einer Inzidenz 
über 100 nicht übernommen. Entgegen des Gesetzestextes und Art. 31 Grundgesetz (GG) 
(„Bundesrecht bricht Landesrecht“) verschärft die Landesregierung die Möglichkeit der 
Sportausübung im Innenbereich – was die rheinland-pfälzischen Sportbünde zu deutlicher 
Kritik veranlasst. 

„Das Festhalten an strengeren Regeln im Bereich der gedeckten Sportanlagen sowie die 
Nichtbeachtung unserer kommunizierten Minimalforderung im Zuge der Gestaltung der 19. 
Corona-Bekämpfungsverordnung sind für uns nicht nachvollziehbar“, sagt LSB-Präsident 
Wolfgang Bärnwick. „Insbesondere die strengere Ausrichtung der 19. CoBeLVO in Rheinland-
Pfalz gegenüber der sogenannten Bundes-Notbremse ist für den Sport nicht hinnehmbar“, so 
Bärnwick weiter. Schließlich soll das Bundesgesetz die Einheitlichkeit der Regelungen 
gewährleisten. Der strengere rheinland-pfälzische Sonderweg für den Sport tut mit Blick auf 
die anderen Bundesländer zum wiederholten Mal besonders weh. So ist Individualsport – zum 
Beispiel das Tennisspielen – in der Halle erst erlaubt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 
liegt. Auch die wiederholte Missachtung der Minimalforderung aus dem Sport – der 
Sportbund Rheinhessen, Rheinland und Pfalz sowie der LSB fordern seit mehreren Wochen 
die Zulässigkeit sportlicher Betätigung kleiner, aber altersunabhängiger Gruppen im Freien – 
ist nicht nachvollziehbar. Der weiterhin nicht aufgenommene Hinweis im Bereich des 
Mannschaftssports und der abgelehnte Ansatz, diesen in individualisierten und in 
kontaktfreien Bewegungsaufgaben zuzulassen, verärgert den organisierten Sport ebenfalls. 

Laut 19. Corona-Bekämpfungsverordnung ist die kontaktlose Ausübung von 
Individualsportarten im Freien in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen zuzüglich einer 
Trainerin oder eines Trainers erst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 zulässig. Über dem 
Schwellenwert 50 ist lediglich kontaktloser Individualsport alleine, zu zweit oder mit Personen 
eines weiteren Hausstands – maximal jedoch fünf Personen – im Freien erlaubt. Gegenüber 
der bundesrechtlichen Regelung ab 100 bringt die 19. CoBeLVO damit kaum Öffnungen für 
Landkreise und/oder kreisfreie Städte, die unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 liegen. 



Sportbünde in RLP kritisieren 19. Corona-Bekämpfungsverordnung 
 

Mit der Altersbeschränkung für Gruppensport bis einschließlich 14 Jahre werden gerade in 
den Mannschaftssportarten Trainingsgruppen voneinander getrennt. Im Bereich der C-Jugend 
dürfen die 14-Jährigen trainieren – die 15-Jährigen aber nicht. Infektiologisch ist dies nicht 
begründbar. Gerade im Freien ist Sport ohne Infektionsrisiko möglich. Das wird aus dem 
Bereich der Wissenschaft, zuletzt durch den gemeinsamen Appell zahlreicher 
Aerosolforscher*innen, immer wieder betont. Die Experten um Dr. Gerhard Scheuch hatten 
bekräftigt, dass Infektionen nicht draußen, sondern zu 99,9 Prozent in Innenräumen 
stattfinden. Zudem ist bekannt, dass regelmäßiger Sport die Immunfunktion fördert und der 
Verlauf einer schwereren Infektionskrankheit dadurch extrem sinkt. Die politisch 
Verantwortlichen ignorieren damit auch die teils dramatischen Aussagen von Ärzten 
hinsichtlich der prognostizierten Auswirkungen der Bewegungslosigkeit von Kindern auf deren 
langfristige physische wie psychische Entwicklung. „Die Vereine tun alles dafür, um den 
Vereinssport wieder zu aktivieren. Sie haben Hygienekonzepte entwickelt und ihre Angebote 
nach draußen verlegt. Wenn die Ansteckungsgefahr im Freien nachgewiesenermaßen 
verschwindend gering ist, muss es den Vereinen auch wieder gestattet sein, 
Trainingseinheiten im Freien abzuhalten“, sagt Klaus Kuhn, Präsident des Sportbundes 
Rheinhessen. 

Vereinssport unter Anleitung nicht mit Begegnungen im öffentlichen Raum vergleichbar 

Sport im Verein findet unter Anleitung bzw. Aufsicht und mit klar definierten Regeln und 
ausgearbeiteten Hygienekonzepten statt. Die knapp 6.000 Sportvereine in den Sportbünden 
haben bereits mehrfach bewiesen, dass sie Schutzmaßnahmen einhalten und 
Übungsleiter*innen gewissenhaft Pflichten wie die Kontaktdatenerfassung ihrer 
Übungsgruppen umsetzen. Der organisierte Vereinssport kann nicht mit den (freien) 
Begegnungen im öffentlichen Raum verglichen werden, sondern mit organisierten Kontakten 
– vergleichbar mit den Kontakten in Schule, Büro oder Geschäften. „Eine Gleichstellung von 
Vereinssport und unorganisierten Zusammenkünften im öffentlichen Raum können wir nicht 
akzeptieren“, so Thorsten Richter. „Die Menschen können sich überall im Land freiwillig testen 
lassen. Wenn ein Schüler morgens in der Schule negativ getestet wurde, muss er doch abends 
auch in seinem Verein Sport machen können. Mit Tests und in kleinen Gruppen unter 
Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen sollte der Sport im Verein möglich sein.“ Bei 
den Möglichkeiten der Sportausübung wird auch in der 19.CoBeLVO der Fokus auf die 
Individualsportarten gelegt. Nach Ansicht des organisierten Sports dürfen 
Mannschaftssportarten aber nicht durch ihren Namen bzw. die normalerweise üblichen 
Trainingsmethoden ausgeschlossen werden. Entscheidend ist die Form der Ausübung des 
Sports, bei der die Abstandsregel eingehalten werden kann. So müssen individualisierte und 
in kontaktfreie Bewegungsaufgaben veränderte Mannschaftssportarten erlaubt sein. So etwa 
das Torwarttraining oder Flankentraining im Fußball. In den Begründungen zur 19.CoBeLVO 
ist immerhin die Möglichkeit beschrieben, dass auf einer Sportanlage auch mehrere Gruppen 
trainieren dürfen. Es ist von einem „größeren Sicherheitsabstand“ die Rede. Was dies genau 
bedeutet und auch weitere offene Detailfragen der Verordnung werden der Sportbund 
Rheinhessen und die Kolleg*innen der anderen Sportbünde sowie des LSB zeitnah mit dem 
Innenministerium klären. 

„Wir können nicht nachvollziehen, warum den Empfehlungen der Wissenschaftler und auch 
des organisierten Sports nicht gefolgt wird. Wir müssen schnell umdenken, wenn wir nicht 
noch stärker die Gesundheit der Menschen gefährden wollen. Noch restriktiver entgegen dem 
Rat von Experten zu sein, ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Wir müssen wieder 
Bewegung in das Leben der Menschen bringen“, appelliert Klaus Kuhn. 
Quelle: Homepage des Sportbundes Rheinhessen. Dieser Beitrag wurde in Aktuelles am 26. April 2021 von Lena Hornberger erstellt und mit dem/den Tag(s) 19. 
CoBeLVO, Corona, RLP, Sport versehen. Foto: M. Heintze. 























1. SC 07 Idar-Oberstein 7 6 0 1 18 : 9 9 18
2. FK 03 Pirmasens II 7 5 0 2 23 : 7 16 15
3. SV Morlautern 7 4 0 3 16 : 12 4 12
4. SV Steinwenden 7 3 1 3 13 : 12 1 10
5. SG Meisenheim/Desloch-Jeck. 8 3 1 4 16 : 16 0 10
6. TuS Hohenecken 7 3 1 3 13 : 14 -1 10
7. VfR Baumholder 6 3 0 3 11 : 18 -7 9
8. SG Eintr. Bad Kreuznach 6 2 0 4 7 : 12 -5 6
9. SG Rieschweiler 7 0 1 6 7 : 24 -17 1

1. FC Bad Sobernheim 7 5 1 1 21 : 12 9 16
2. SG Monzingen/ Meddersheim 6 4 1 1 28 : 11 17 13
3. TuS Waldböckelheim 5 4 0 1 22 : 7 15 12
4. SG Meisenh/Desl-Jeck/Lausch 7 4 0 3 14 : 10 4 12
5. SG Disibodenberg 4 2 0 2 11 : 15 -4 6
6. SG Nordpfalz 5 1 1 3 5 : 19 -14 4
7. VfR 07 Kirn II 5 0 1 4 1 : 15 -14 1
8. FSV Rehborn 5 0 0 5 6 : 19 -13 0

Tabelle Verbandsliga-Südwest Gruppe 1

Tabelle A-Klasse Nahe West

Tabelle B-Klasse Bad Kreuznach 1

1. VfL Simmertal II 7 5 2 0 26 : 7 19 17
2. SG Soonwald 7 5 2 0 24 : 7 17 17
3. SG Monzingen/Meddersheim II 7 5 0 2 18 : 12 6 15
4. FCV Merxheim II 7 3 2 2 16 : 14 2 11
5. SG Hochstetten/Nußbaum 7 3 0 4 15 : 16 -1 9
6. FC Bavaria Ebernburg 8 3 0 5 14 : 20 -6 9
7. SG Schmittweiler-Callbach/Reiff. 6 2 0 4 14 : 20 -6 6
8. SG Meisenh/Desl-Jeck/Lausch 6 2 0 4 8 : 18 -10 6
9. TuS Waldböckelheim II 7 0 0 7 13 : 34 -21 0



„Aktion der Kleinen Spende“

Vorzeitig die Eintrittskarte für unsere Heimspiele sichern!
Sichert euch mit der kleinen Spende eine Dauerkarte für unsere Heimspiele. Ihr könnt somit 
vorzeitig die Eintrittskarte für die Heimspiele sichern und müsst nicht die Vorverkaufstermine
wahrnehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zuschauerzahlen auf 350 begrenzt.

SEPA-Lastschriftmandat

Familienname:  _____________________ Vorname _________________________

Wohnort: _________________________ Straße ___________________________

Telefon: _________________________ E-Mail ___________________________

Hiermit ermächtige ich die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach (vertreten durch den 
1. FC Meisenheim e.V. – Gläubiger-ID: DE27 ZZZ0 0000 8916 89) von meinem unten 
genannten Konto monatlich am 1. des Monats

� EUR     15,00

� EUR     20,00

� EUR     25,00

� EUR _________

als Spende einzuziehen. Das Lastschriftmandat gilt bis zum 30.06.2021. Es verlängert 
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich 
widerrufen wird. 

Mit einem Spendenbeitrag von 15 EUR monatlich erhalten die Spender eine Saison-
Dauerkarte für den freien Eintritt zu den Liga-Heimspielen der 1. Mannschaft. 
Ab einem Spendenbeitrag von 20 EUR monatlich erhalten die Spender eine Saison-
Dauerkarte für den freien Eintritt zu den Liga-Heimspielen von allen 3 Senioren-
Mannschaften.
________________________________________________________________________

Bankverbindung:

____________________________ _____________________________
(Name der Bank) (IBAN)

____________________________ _____________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)

Bankverbindung des Vereins:
Volksbank Kaiserslautern eG, IBAN DE17 5409 0000 0002 4575 04

SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach • c/o 1. FC Meisenheim 07 • Schwalbenweg 2 • 55590 Meisenheim











Geburtstage im Mai 
03. Mai      Luca Heß    23. Mai       Marcin Bolka 
11. Mai      Fabian Schappert   24. Mai       Oliver Kallenbach 
16. Mai      Yannik Mohr    30. Mai       Jan Eric Gravius 
18. Mai      Dominik Lenz    31. Mai       Ronny Hoffmann 
18. Mai      Lukas Lingweiler   31. Mai       Leon Skär 
20. Mai      Michel Nienhaus 
 

Geburtstage im Juni 
18. Juni      Sven Sutor    25. Juni       Jonas Beck 
Hallo Geburtstagskinder, die neuen Datenschutzbestimmungen geben vor, dass Veröffentlichungen von 
Namen und Adressen nicht mehr ohne Zustimmung der betroffenen Personen erfolgen dürfen. Daher bitten 
wir um Rückmeldung, wenn Sie nicht mehr in unserer Vereins-Zeitung „SG-Aktuell“ erscheinen möchten. 

Jetzt erst recht 
in der schweren Zeit der Corona-Pandemie 

Liebe Mitglieder, Freunde und Anhänger 
der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied, 

wir bitten Sie, bei Ihren Einkäufen und Vergabe von Aufträgen unsere Werbe-
partner, Förderer und Gönner zu berücksichtigen. 

Unterstützen Sie insbesondere alle Firmen, Geschäfte und Institutionen 
- die eine Anzeige in unserer Vereins-Zeitung „SG-Aktuell“ schalten 
- ein Werbetransparent am Sportplatz in Meisenheim haben 
- mit einer Banden-Werbung am Sportplatz in Desloch werben 
- die Werbung auf unseren Spiel- und Trainingskleidungen machen 

   Ihr SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied 

Bleiben Sie gesund !! 


















